
M u s t e r  
eines Eröffnungsbeschlusses

Kreisgericht Beeskow
Strafkammer Beeskow, den

Aktenzeichen DS ,48/58

B e s c h l u ß

Der kaufmännische Angestellte Manfred Hoffmann, geb_______in, wohn
haft in . . . ,  Schillerstraße..., verheiratet, deutscher Staatsangehöriger, 
nicht vorbestraft, wegen dieser Sache seit d e m . . .  in Untersuchungshaft, 
z. Z. in der Untersuchungshaftanstalt in Beeskow,

wird beschuldigt,

als Täter am ... in Beeskow aus der Garage des VEB Kraftverkehr
einen Wagenheber weggenommen zu haben, der Eigentum des VEB ist. 
Schulze wollte dieses Werkzeug einem ihm bekannten privaten Auto
reparaturbetrieb als sein Eigentum zum Verkauf anbieten, um zu Geld 
zu kommen.

Vergehen nach § 29 StEG.

Der Beschuldigte ist dieser Tat hinreichend verdächtig.
Auf Antrag des Staatsanwalts wird daher gegen ihn das Hauptverfahren 
vor dem Kreisgericht Beeskow-Strafkammer eröffnet. Die Untersuchungs
haft dauert fort, weil weiterhin Fluchtverdacht besteht. Der Beschuldigte 
hat zu erkennen gegeben, daß er sich im Falle seiner Freilassung der 
weiteren Strafverfolgung entziehen werde.
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